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20. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 14. August 2014  
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Amtlicher Teil: 
 
Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst: Nicht zu ermittelnde Grabnutzungsberechtigte 
 
Nicht zu ermittelnde Grabnutzungsberechtigte Friedhof Tönisvorst – St. Tönis 
Gemäß § 21 der Satzung der Stadt Tönisvorst über die Benutzung der Bestattungseinrichtung – Friedhofssatzung – vom 
02.02.2012, in Kraft getreten am 01.01.2012 kann mit Ablauf der Nutzungsfrist gegen Zahlung der Gebühr der Grabnutzungs-
berechtigte die Grabstätte wiedererwerben. Der Antrag auf Verlängerung kann bis auf eine Stelle beschränkt werden. Wird 
kein Antrag auf Erneuerung des Nutzungsrechtes gestellt, hat der Nutzungsberechtigte innerhalb eines Monats die auf der 
Grabstätte befindlichen Grabanlagen zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist verfügt die Stadt über die Grabstätte. Auf der 
Grabstätte dann noch befindliche Grabanlagen können von ihr entschädigungslos beseitigt werden. Eine Aufbewahrungspflicht 
besteht nicht. 
 
Friedhof St. Tönis 
Name der Grabstätte    Feld   Reihe       Nr. 
Kronen      4  A  3 – 4 
Schorr      24  D  8 – 9 
Eberhardt     26  B  59 – 60 
Schalk      33  I  143 
 
 
 
 
Nicht zu ermittelnde Grabnutzungsberechtigte und verfügungsberechtigte 
Angehörige ungepflegter Gräber auf den städtischen Friedhöfen in Tönisvorst 
Gemäß § 22 Abs. 9 und 10 der Satzung der Stadt Tönisvorst über die Benutzung der Bestattungseinrichtungen – Friedhofssat-
zung -  vom 02.02.2012, rückwirkend in Kraft getreten am 01.01.2012, wird hiermit auf die Verpflichtung der dauernden Pfle-
ge folgender Grabanlagen hingewiesen. Bleibt diese Aufforderung mehr als drei Monate unbeachtet, werden die Grabanlagen 
ohne Entschädigung abgeräumt und eingeebnet sowie Grabmale und sonstige Anlagen beseitigt. Eine Aufbewahrungs-pflicht 
seitens der Stadt Tönisvorst besteht nicht. 
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Friedhof St. Tönis 
Name der Grabstätte     Feld   Reihe       Nr.  
Behnke      2  A  41 
Dogne      2  D  25 – 26 
Neuenhaus     9  A  1 – 2 
Raderschadt     14  1  12 
Hoff      14  B  32 – 33 
Peeters      32  12  213 
Keller      32  13  217 
Küppers      32  7  122  
Schalk      32  10  171  
 
Friedhof Vorst 
Name der Grabstätte    Feld  Reihe  Nr. 
Schuffelen     3  D  16 – 17 
Iffländer      6  1  19 
Bursch      6  2  9 
Krölls      6  2  17 
Schroers      8  2  19 
Möhles      8  3  37 
 
Ablauf von Ruhefristen an verschiedenen Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen Tönisvorst  
Die Ruhefristen an nachfolgend aufgeführten Urnen-/Reihengräbern sind abgelaufen. Gem. § 17 Abs. 3  und 4 der Satzung der 
Stadt Tönisvorst über die Benutzung der Bestattungseinrichtungen – Friedhofssatzung – vom 02.02.2012, rückwirkend in Kraft 
getreten am 01.01.2012, wird hiermit auf den Ablauf der Ruhefristen der Gräber hingewiesen. Rechte an Reihengräber beste-
hen für die Dauer der Ruhezeit, sie können weder verlängert noch erneuert werden.  Die Gräber werden drei Monate nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung eingeebnet. Innerhalb dieser drei Monate können die Berechtigten die Grabanlagen 
entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Grabanlagen durch die Stadt entschädigungslos entfernt und nicht aufbewahrt. 
 
Friedhof St. Tönis 
Name der Grabstätte    Feld  Reihe  Nr.  
Pötsch      18  2  24 
Coenen      18  2  25 
Thomas      18  2  27 
Schulz      18  2  28 
Lindemann     18  3  34 
Hübner      18  3  35 
Koenig      32  1  1 
Mölters      32  1  2 
Liskow      32  1  6 
Heinz      32  1  10 
Zebisch      32  1  13 
Böhmer      32  1  18 
Bockrandt     32  2  20 
Rüdiger      32  2  21 
Czarnetzki     32  2  26 
Traut      32  2  29 
Zube      32  3  37 
 
Friedhof Vorst 
Name der Grabstätte    Feld  Reihe  Nr. 
Hummers     8  1  5 
Schulz      8  1  6 
Irlenbusch     8  1  8 
 
 
Tönisvorst, den 24.07.2014 
Der Bürgermeister  
Im Auftrage: 
Dicker 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 20/Nr. 14/S. 107 
--------- 
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Nichtamtlicher Teil: 
 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 320 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
  

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


